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Mietkautions-Police
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen:
Basler Sachversicherungs-AG, Deutschland

Produkt:
Mietkautionsversicherung

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die 
vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungs-
bedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Mietkautionsversicherung an. Mit dieser gewähren wir Ihnen eine Bürgschaft, die Ihrem Vermieter als Sicherheit
bis zur Höhe der im Mietvertrag vereinbarten Mietkaution dient.

Was ist versichert?
✓  Die aufgrund der Versicherung gewährte Bürgschaft 

dient dem Vermieter bis zur Höhe der im Mietvertrag 
vereinbarten Mietkaution, höchstens aber bis zur Höhe 
der gesetzlichen Kaution gemäß § 551 Abs. 1 BGB, als 
Mietsicherheit.

Was wird ersetzt?
✓  Wir verpflichten uns somit gegenüber Ihrem Vermieter, 

für die jeweiligen Verbindlichkeiten aus Ihrem Mietver-
trag einzustehen. Der Versicherungsfall ist demnach die 
Inanspruchnahme der Bürgschaft durch Ihren Vermieter.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?
✓  Die Versicherungssumme vereinbaren wir mit Ihnen im 

Versicherungsvertrag. Sie soll der im Mietvertrag verein-
barten Mietkaution entsprechen.

Was ist nicht versichert?
✕  Gewerbliche oder freiberufliche Mietverhältnisse.
✕  Zahlungen aus der Mietkautions-Police an den Mieter. 

Eine Zahlungspflicht besteht nur gegenüber dem Ver-
mieter.

✕  Bürgschaften, die die im Versicherungsschein zugesagte 
und zusätzlich auf die Bürgschaftsurkunde aufgedruckte 
Summe überschreiten.

✕  Bürgschaften, die die in § 551 Abs. 1 BGB gesetzlich 
festgelegte Grenze der Kaution überschreiten.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen sind zum Beispiel:

!  Sie als Mieter erhalten aus dieser Bürgschaft keinen 
Versicherungsschutz.

!  Wenn die Bürgschaft durch Ihren Vermieter in Anspruch 
genommen wird, müssen Sie uns den an den Vermieter 
gezahlten Betrag erstatten.

Wo bin ich versichert?
✓  Versicherungsschutz besteht für das in der Bürgschaftsurkunde genannte Mietobjekt.



B
A

S 
34

81
 0

3.
18

Welche Verpflichtungen habe ich?
  Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
  Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.
  Im Versicherungsfall müssen Sie uns Auskunft und ggf. liquide Beweismittel über die Gründe der nicht erfüllten 

Forderung zu geben.
  Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit ändern, müssen Sie uns ansprechen, 

damit der Vertrag ggf. angepasst werden kann.

Wann und wie zahle ich?
Die Prämien werden per SEPA-Lastschriftverfahren von Ihrem Konto abgebucht, wofür das Formular „SEPA-Lastschrift-
mandat“ zu verwenden ist. Sie sind für eine ausreichende Deckung Ihres Kontos zum Zeitpunkt der Abbuchung verant-
wortlich. Der SEPA-Lastschrifteinzug wird nach Änderung des Prämienbetrages oder der Fälligkeit der Prämie spätestens 
1 Kalendertag im Voraus angekündigt.

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem Zeitpunkt, der im Versicherungsschein ausgewiesen ist, und endet mit der 
schriftlichen Entlassung der Basler Versicherungen aus der Haftung durch den Vermieter.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Mietkautions-Police schriftlich zu kündigen. Kündigungsfristen müssen Sie 
dabei nicht beachten. Wir können mit einer Frist von einem Monat zum Ende der laufenden Versicherungsperiode und 
aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ihre Verpflichtung einen Betrag in Höhe der Prämie zu zahlen endet erst, wenn wir 
aus der Haftung entlassen wurden. Auch wenn Sie die Mietkautions-Police gekündigt haben, haften wir gegenüber dem 
Vermieter, bis er uns schriftlich aus der Bürgschaftshaftung entlässt. Wir haben bis zu diesem Zeitpunkt einen Anspruch 
in Höhe der Prämie.
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Basler
Sachversicherungs-AG

Wir haben Ihnen gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) in Verbin-
dung mit § 1 VVG-InfoV folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:

1.  Informationen zum Versicherer
   Name:     Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft
  ladungsfähige Anschrift: Basler Straße 4, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe
  Rechtsform:  Aktiengesellschaft
  Sitz:     Bad Homburg v. d. Höhe
  Handelsregister:  Handelsregister des Amtsgerichts Bad Homburg v. d. Höhe
  Registernummer:  HRB 9357
   Vorstand:    Dr. Jürg Schiltknecht (Vorsitzender des Vorstands), 

Ralf Stankat,Julia Wiens, Christoph Willi
   Vorsitzender des 

Aufsichtsrats:  Andreas Burki
  Hauptgeschäftstätigkeit: Versicherungsgeschäft

2.  Informationen zur angebotenen Leistung 
   Allgemeine Versicherungsbedingungen einschließlich Tarifbestimmungen, die für 

das Versicherungsverhältnis gelten

   Dem Vertrag liegen die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die Tarifbestimmungen 
und Sondervereinbarungen zugrunde, die im Angebot bzw. Antrag genannt werden.

  Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

   Die wesentlichen Merkmale, wie z. B. Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der 
Leistung des Versicherers, bestimmen sich aus den im Antrag bzw. Versicherungs-
schein genannten Allgemeinen Versicherungsbedingungen, den Tarifbestimmungen, 
Sondervereinbarungen sowie dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

  Gesamtpreis der Versicherung

   Die Höhe der einzelnen Prämien, die zu entrichtende Gesamtprämie einschließlich 
der gesetzlichen Versicherungsteuer und der Zeitraum, für den die Prämie zu zahlen 
ist, sind im Antrag und im Versicherungsschein ausgewiesen.

  Zusätzliche Kosten

   Nebengebühren und Kosten (außer den gesetzlichen Abgaben, Mahngebühren in 
Höhe von 12,50 EUR sowie den Kosten bei Nichteinlösung des SEPA-Lastschriftver-
fahrens in Höhe von 6 EUR) werden nicht erhoben. Falls besondere Kosten für Tele-
kommunikationsgebühren anfallen, die über die normalen Telefonkosten hinausge-
hen, werden diese bei der jeweiligen Telefonnummer angegeben.

   Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise 
der Prämie

   Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufs-
rechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Ist die Zahlung der Jahresprä-
mie in Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprä-
mie. Die Folgeprämien werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. Es gilt die 
im Antrag genannte Zahlweise.

   Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung, gestellten Informationen

   Die zur Verfügung gestellten Informationen, insbesondere die im Angebot bzw. 
Antrag gemachten Angaben zu Versicherungsumfang und Prämienhöhe, behalten 
Gültigkeit für 4 Wochen ab Angebotsabgabe.

3.   Informationen zum Vertrag
   Zustandekommen des Vertrages

   Der Vertrag mit uns kommt zustande, wenn wir den von Ihnen gestellten Antrag auf 
Abschluss eines Versicherungsvertrages annehmen. Dies geschieht, indem wir Ihnen 
den Versicherungsschein oder eine ausdrückliche Annahmeerklärung übersenden 
und dieser/diese Ihnen zugeht. Der Versicherungsschutz beginnt mit Einlösung des 
Versicherungsscheines durch Zahlung der Prämie, jedoch nicht vor dem vereinbarten 
Zeitpunkt. Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung des Versicherungsschei-
nes beginnen (vorläufige Deckung), bedarf es einer besonderen Zusage des Versiche-
rers oder der hierzu bevollmächtigten Personen.

4.  Widerruf
  Widerrufsrecht

   Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.

  Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen

  – der Versicherungsschein,

  –  die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhältnis gelten-
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der 
Tarifbestimmungen,

  – die Widerrufsbelehrung,

  – das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,

  – und diese Informationen nach der VVG-Informationspflichtenverordnung

  jeweils in Textform zugegangen sind.

   Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

  Der Widerruf ist zu richten an:

  Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft
  Basler Straße 4
  61352 Bad Homburg v. d. Höhe
  Telefax: 06172 125-456
  E-Mail: info@basler.de

  Widerrufsfolgen

   Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versi-
cherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz 
vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis 
zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; 
dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie folgt berechnet:

   Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat, x 1/360 der Jahres-
prämie.

   Die Höhe der Jahresprämie entnehmen Sie bitte dem Antrag bzw. Ihrer individuel-
len Vertragsinformation. Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüg-
lich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.

   Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der 
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und 
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. Haben Sie Ihr Widerrufs-
recht hinsichtlich des Versicherungsvertrages wirksam ausgeübt, so sind Sie auch 
an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr 
gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem 
widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines 
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versi-
cherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden.

  Besondere Hinweise

   Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben.

5.  Vertragslaufzeit
   Der Vertrag zur Mietkautions-Police ist unbefristet.

6.  Wie kann der Vertrag beendet werden?
   Sie können jederzeit ohne die Einhaltung von Fristen und ohne Angabe von Gründen 

kündigen. Wir können den Vertrag zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode 
kündigen. Die Kündigung muss Ihnen einen Monat vor Ablauf der laufenden Versiche-
rungsperiode vorliegen. Außerdem dürfen wir im Versicherungsfall bis einen Monat 
nach Abschluss der Inanspruchnahme aus der Bürgschaft mit einer Kündigungsfrist 
von einem Monat den Vertrag einseitig durch Kündigung beenden. Schließlich kann 
uns in Ausnahmefällen zudem ein fristloses Kündigungsrecht aus wichtigem Grund 
zustehen, das den Allgemeinen Vertragsbedingungen zu entnehmen ist. Solange der 
Vermieter uns nicht aus der Haftung der Bürgschaft entlässt, sind Sie jedoch ver-
pflichtet, einen Betrag in Höhe der Prämie auch nach Vertragsbeendigung weiterzuzah-
len. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

7.   Anwendbares Recht
   Es gilt deutsches Recht.

8 .  Sprache
   Die Vertragssprache ist deutsch.

9.   Außergerichtliche Rechtsbehelfe und Beschwerdemöglichkeiten; zustän-
dige Aufsichtsbehörde

   Wenn Sie mit einer unserer Entscheidungen nicht zufrieden sind oder eine Verhand-
lung mit uns nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie 
sich als Verbraucher auch an die Verbraucherschlichtungsstelle Versicherungsom-
budsmann e. V. wenden, wobei die Verfahrensordnung des Versicherungsombuds-
manns zu beachten ist. Den Versicherungsombudsmann können Sie über folgende 
Wege erreichen:

   Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin

   Telefon: 0800 3696000 (kostenfrei) 
Telefax: 0800 3699000 (kostenfrei) 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

  weitere Kontaktinformationen: www.versicherungsombudsmann.de

   Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt. Mit 
Beschwerden über die Basler Sachversicherungs- AG können Sie sich auch an die für 
uns zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Wir unterliegen der Aufsicht durch die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 
108, 53117 Bonn oder Postfach 1253, 53002 Bonn.

Informationen nach der VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV)
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Bis zur Abgabe der Vertragserklärung sind Sie verpflichtet, uns die Ihnen bekannten Ge-
fahrumstände, die für unseren Entschluss, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen, erheblich sind und nach denen wir Sie in Textform gefragt haben, anzuzeigen. 
Es sind auch solche Umstände zu nennen, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
Falls wir Ihnen auch nach Ihrer Vertragserklärung, aber noch vor Vertragsannahme Fragen 
zu den Gefahrumständen stellen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Falls Sie diese Anzeigepflicht verletzen, können wir vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, 
Sie haben die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. In diesem 
Fall haben wir das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 
kündigen.

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben 
Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen 
Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsveränderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir 
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos 
kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände 
anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich 
weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsveränderung 
nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannten.

Haben Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt und treten wir nach 
Eintritt eines Versicherungsfalles zurück, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, der weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung über den 
Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. Kausalität ist nicht erforderlich, wenn Sie 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Unsere Rechte erlöschen nach Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht 
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Haben Sie die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre.

Mitteilung über die Folgen einer vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung  
nach § 19 VVG

Basler
Sachversicherungs-AG
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§ 1 Gegenstand der Versicherung
1.   Gegenstand der Versicherung ist die Sicherung aller Verbindlichkeiten des 

 Mieters / der Mieter (Versicherungsnehmer), die aus dessen / deren Kautionsverein-
barung mit dem / den Vermieter(n) (Bürgschaftsgläubiger) im Rahmen seines / ihres 
privaten Mietverhältnisses entstehen können – insbesondere Betriebskosten, Ersatz-
ansprüche wegen Schäden an der Wohnung sowie fällige Mieten.

   Die Stellung der Kautionssicherheit durch den Versicherer (Bürgen) erfolgt dabei in 
Form einer separat ausgestellten Bürgschaft auf erstes Anfordern an den / die Bürg-
schaftsgläubiger.

   Der Versicherungsfall ist die Inanspruchnahme der Leistung aus der Bürgschaft durch 
den / die Bürgschaftsgläubiger.

2.   Die Haftung des Versicherers im Rahmen der Bürgschaft ist begrenzt auf die im Versi-
cherungsschein zugesagte und zusätzlich auf die Bürgschaftsurkunde aufgedruckte 
Summe, höchstens aber auf die in § 551 Abs. 1 BGB gesetzlich festgelegte Grenze der 
Kaution. 

§ 2 Rechtsstellung des Versicherungsnehmers
   Der Versicherungsnehmer erwirbt mit dem Versicherungsvertrag einen Anspruch 

gegenüber dem Versicherer auf die Übernahme einer Bürgschaft entsprechend den 
Regelungen des § 1 Ziffer 1 ab Beginn des Versicherungsschutzes, die Ausfertigung 
einer entsprechenden Bürgschaftsurkunde an den / die Bürgschaftsgläubiger und die 
Zusendung des Versicherungsscheins. Weitere Ansprüche stehen dem Versiche-
rungsnehmer zu keinem Zeitpunkt zu.

§ 3 Versicherungsprämie; Zahlung
1.   Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie unverzüglich nach dem im Versiche-

rungsschein genannten und vom Versicherungsnehmer im Antrag eingetragenen 
Datum des Versicherungsbeginns oder unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. Der frühere der zwei genannten Zeit-
punkte ist entscheidend. 

   Die Prämie wird im SEPA-Lastschriftverfahren gem. § 6 Ziffer 2 durch den Versicherer 
eingezogen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, auf seinem Konto für ausrei-
chende Deckung in Höhe der Erstprämie zu sorgen.

   Wird die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherer, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Ist die erste Prämie bei Eintritt 
des Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich-
tet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. 
Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

2.   Die Folgeprämie wird jährlich zum wiederkehrenden Datum des Versicherungs-
beginns fällig. 

   Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die min-
destens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die 
rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die 
Rechtsfolgen angibt, die nach dem Vorstehenden mit dem Fristablauf verbunden 
sind.

   Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei 
Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

   Ist der Versicherungsnehmer nach Fristablauf noch mit der Zahlung in Verzug, ist der 
Versicherer außerdem berechtigt, gleichwertige Sicherheiten, die der im Versiche-
rungsschein bezifferten Versicherungssumme entsprechen, vom Versicherungsneh-
mer einzufordern.

   Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in 
Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden 
werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu 
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer 
bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn 
der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn 
sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet; die Leistungsfreiheit im Falle eines Versicherungsfalls 
nach Fristablauf bleibt unberührt.

§ 4 Übernahme der Bürgschaft
1.   Die Bürgschaft wird nach Maßgabe des § 1 Ziffer 1 übernommen. 

2.   Die Bürgschaftsurkunde wird zum im Versicherungsschein ausgewiesenen Beginn 
des Versicherungsschutzes ausgestellt und vom Versicherer unmittelbar an den / die 
Bürgschaftsgläubiger versandt. 

§ 5  Beginn, Dauer und Kündigung des Versicherungsvertrages und -schutzes
1.   Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein ausgewiesenen Zeit-

punkt.

2.   Der Versicherungsvertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, längstens jedoch 
bis zur vollständigen Enthaftung des Versicherers durch den / die Bürgschaftsgläubi-
ger. Die Enthaftung erfolgt durch eine gesonderte Enthaftungserklärung des Bürg-
schaftsgläubigers / der Bürgschaftsgläubiger gegenüber dem Versicherer. Durch die 
vollständige Enthaftung des Versicherers entfällt das versicherte Risiko und damit 
endet der Versicherungsvertrag automatisch.

3.   Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag jederzeit ohne Angabe von Gründen und 
ohne Kündigungsfrist kündigen. 

   Der Versicherer kann den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode kündigen. 

   Darüber hinaus steht dem Versicherer ein Kündigungsrecht im Versicherungsfall zu. 
Der Versicherer kann den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss 
der Inanspruchnahme aus der Bürgschaft mit einer Kündigungsfrist von einem Monat 
kündigen. 

   Der Versicherer kann den Vertrag außerdem aus wichtigem Grund fristlos kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer eine vom Versicherer im Einzelfall nach § 3 Ziffer 2 
geforderte Sicherheit nicht stellt oder die gestellten Sicherheiten untergehen. Ein 
wichtiger Grund liegt beispielsweise vor, wenn der der Bürgschaft zugrunde liegende 
Mietvertrag beendet ist.

4.   Der Versicherungsnehmer hat nach Beendigung des Versicherungsvertrages dafür zu 
sorgen, dass der Versicherer aus der Haftung der Bürgschaft entlassen wird.

   Das gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag widerruft. 

   Solange der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, hat er an 
den Versicherer für diesen Zeitraum weiterhin einen Betrag in Höhe einer ohne 
 Kündigung für diesen Zeitraum anfallenden anteiligen Prämie zu zahlen.

§ 6 Berechnung, Anpassung, Einzug und Fälligkeit der Prämie
1.   Der Prämiensatz wird unter Berücksichtigung der Schadenaufwendungen, der Kosten 

(Provisionen, Sach- und Personalkosten und Aufwand für Rückversicherung) und des 
Gewinnansatzes kalkuliert.

  a)  Der Versicherer ist berechtigt, den Prämiensatz für bestehende Versicherungsver-
träge jährlich zu überprüfen. Hierbei ist zusätzlich auf der Basis der bisherigen 
Schadenentwicklung auch die voraussichtliche künftige Entwicklung des unter-
nehmensindividuellen Schadenbedarfs zu berücksichtigen.

  b)  Tarifliche Anpassungen von Prämiensätzen können vom Versicherer zur Hauptfäl-
ligkeit des Vertrages mit Wirkung ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres 
vorgenommen werden.

  c)  Der Prämiensatz wird für Teile des Gesamtbestandes, die nach objektiv risiko-
bezogenen Kriterien abgrenzbar sind, mittels anerkannter mathematisch-statisti-
scher oder geographischer Verfahren getrennt ermittelt.

  d)  Der Versicherer ist berechtigt, einen sich ergebenden Anpassungsbedarf an die 
betroffenen Versicherungsverträge weiterzugeben.

  e)  Prämiensenkungen gelten automatisch – auch ohne Information des Versiche-
rungsnehmers – als vereinbart.

  f)  Prämienerhöhungen werden dem Versicherungsnehmer unter Gegenüberstellung 
der alten und neuen Prämienhöhe mindestens einen Monat vor Hauptfälligkeit 
mitgeteilt.

2.   Die Zahlung der Prämie erfolgt durch das SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren, wofür 
das Formular „SEPA-Lastschriftmandat“ zu verwenden ist. Die Zahlung gilt als recht-
zeitig, wenn die Prämie zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Ver-
sicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

   Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die 
Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus ande-
ren Gründen zu vertreten, dass die Prämie nicht eingezogen werden kann, ist der 
Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des SEPA-Lastschriftverfahrens zu 
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung der Prämie erst verpflichtet, 
wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

   Sofern die fällige Prämie ohne Verschulden des Versicherungsnehmers nicht eingezo-
gen werden konnte, gilt die Zahlung auch dann noch als fristgerecht, wenn diese 
unverzüglich nach einer Zahlungsaufforderung beglichen werden konnte. 

   Zusätzliche Kosten hierfür können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt 
werden. Hierunter fallen beispielsweise Kosten für das Porto, sowie Beiträge und 
Gebühren Dritter.

3.   Die Zahlung der ersten Prämie richtet sich nach § 3 Ziffer 1.

4.   Die Folgeprämie wird zum jeweiligen Stichtag gem. § 3 Ziffer 2 fällig. Der Versiche-
rungsnehmer muss dabei jeweils dafür sorgen, dass die Prämie zum vereinbarten 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann.

   Kann eine Folgeprämie nicht rechtzeitig abgebucht werden, gerät der Versicherungs-
nehmer ohne Mahnung in Verzug, es sein denn, dass er die verspätete Zahlung nicht 
zu vertreten hat. Auf die Rechtsfolgen in § 3 Ziffer 2 wird verwiesen.

Allgemeine Bedingungen für die Mietkautions-Police

Basler
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§ 7 Inanspruchnahme der Bürgschaft; Obliegenheiten im Versicherungsfall
1.   Der Versicherer ist berechtigt, die aus der Bürgschaft auf erstes Anfordern gestellten 

Forderungen des Bürgschaftsgläubigers / der Bürgschaftsgläubiger sofort zu beglei-
chen, ohne prüfen zu müssen, ob der seitens des Bürgschaftsgläubigers / der Bürg-
schaftsgläubiger gegen den Versicherungsnehmer geltend gemachte Anspruch 
 tatsächlich besteht.

   Der Versicherer unterrichtet den Versicherungsnehmer von der Inanspruchnahme der 
Bürgschaft durch den / die Bürgschaftsgläubiger.

2.   Der Versicherungsnehmer verzichtet gegenüber dem Freistellungs- oder Aufwandser-
stattungsanspruch des Versicherers und einem auf den Versicherer vom Bürgschafts-
gläubiger / von den Bürgschaftsgläubigern wegen einer Leistung auf die Bürgschaft 
gem. § 774 Abs. 1 S. 1 BGB übergegangenen Anspruch ausdrücklich auf Einreden und 
Einwendungen hinsichtlich Bestand, Höhe und Grund der gemachten Ansprüche.

3.   Bei Inanspruchnahme der Bürgschaft hat der Versicherungsnehmer folgende 
 Obliegenheiten:

  a)  Auf Anforderung des Versicherers muss der Verzicht gem. § 7 Ziffer 2 dem Versiche-
rer gegenüber schriftlich erklärt werden. 

  b)  Der Versicherungsnehmer hat auf Anforderung des Versicherers unverzüglich 
 Auskunft zu geben über den Grund und die Höhe der geltend gemachten Ansprü-
che. Einreden und Einwendungen (z. B.  Gründe für ein Bestreiten der Forderung 
oder Tatsachen, aus denen sich erkennbar Rechtsmissbrauch ergibt) sind dem 
 Versicherer mitzuteilen. 

  c)  Der Versicherer ist bei Bürgschaften, die den Zusatz „Zahlung auf erstes Anfor-
dern“ enthalten, berechtigt, die geforderten Ansprüche des Bürgschaftsgläubi-
gers/der Bürgschaftsgläubiger sofort zu begleichen, ohne prüfen zu müssen, ob 
der seitens des Bürgschaftsgläubigers/der Bürgschaftsgläubiger geltend gemach-
te Anspruch tatsächlich besteht. Dem Versicherungsnehmer wird jedoch die Mög-
lichkeit gegeben, innerhalb von spätestens vier Wochen nach Bekanntgabe der 
Inanspruchnahme, etwaige Einreden und Einwendungen vorzubringen, woraus  
sich ergibt, dass die Inanspruchnahme offensichtlich unbegründet oder rechts-
missbräuchlich ist. Diese Einreden oder Einwendungen  sind beispielsweise durch 
Überreichung einer einstweiligen Verfügung, eines rechtskräftigen Urteils oder 
eines vollstreckbaren Titels (sog. liquide Beweismittel), aus denen sich ohne 
 weitere Nachforschungen zweifelsfrei die Unrechtmäßigkeit der Inanspruchnahme 
ergibt, schriftlich glaubhaft zu machen. 

    Nur bei noch laufenden Mietverhältnissen genügen entsprechend vom Versiche-
rungsnehmer eigenhändig unterzeichnete Gedankenerklärungen wie beispiels-
weise ein Schreiben an den Vermieter, mit dem die Ansprüche bestritten werden 
bzw. eine Kopie eines solchen Schreibens, oder vergleichbare Beweismittel, die 
offenkundig zeigen, dass der Anspruch des Vermieters strittig ist.

  d)  Der Versicherungsnehmer hat innerhalb von spätestens vier Wochen nach 
Bekanntgabe der Inanspruchnahme das vom Versicherer mit der Bekanntgabe der 
Inanspruchnahme zur Verfügung gestellte Formular mit Fragen zu Grund und Höhe 
des Anspruchs des/der Bürgschaftsgläubiger(s) wahrheitsgemäß auszufüllen, 
eigenhändig zu unterzeichnen und das Original dem Versicherer auszuhändigen. 

  e)  Hat der Versicherungsnehmer Ersatzansprüche gegen Dritte, sind diese schriftlich 
an den Versicherer abzutreten und/oder der Anspruchsübergang gem. dem nach-
stehenden § 7 Ziffer 7 schriftlich zu bestätigen. Diese Verpflichtung besteht bis zu 
der Höhe, in der der Versicherer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag 
erbracht hat.

   Verletzt der Versicherungsnehmer eine der unter a) bis e) vereinbarten Obliegenhei-
ten, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer 
die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung 
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; 
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-
rungsnehmer. 

   Davon abweichend ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung 
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit argli-
stig verletzt hat.

   Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit hat bei Verletzung einer nach dem 
Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegen-
heit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

4.   Hinsichtlich der Erstattungspflicht des Versicherungsnehmers nach Inanspruchnah-
me der Bürgschaft gilt:

  a)  Der Versicherungsnehmer hat die vom Versicherer aus der Bürgschaft zu zahlen-
den Beträge auf Verlangen vor Auszahlung zur Verfügung zu stellen und vom Versi-
cherer gezahlte Beträge nachträglich zu erstatten.

  b)  Zahlungen, welche der Versicherer an den / die Bürgschaftsgläubiger geleistet hat, 
sind ab dem Tage der Zahlung an den Bürgschaftsgläubiger bis zur Rückerstattung 
durch den Versicherungsnehmer mit 3 % über dem jeweiligen Basiszinssatz 
gemäß § 247 BGB zu verzinsen.

  c)  Zusätzlich hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer den weiteren, sich aus 
der Inanspruchnahme der Bürgschaft ergebenden Aufwand zu erstatten. Dazu 
gehören auch:

   I.  die vom Versicherer an den Bürgschaftsgläubiger / an die Bürgschaftsgläubiger 
zu zahlenden Zinsen;

   II.  eine vom Versicherer nach billigem Ermessen festzulegende Bearbeitungs-
gebühr nach § 315 BGB;

   III. Kosten zur Feststellung der Zahlungspflicht des Versicherers.

5.   Der Versicherer ist berechtigt, bis zur vollständigen Abwicklung einer Inanspruch-
nahme keine weiteren Bürgschaften zur Verfügung zu stellen.

6.   Der Versicherer ist berechtigt, Zahlungsansprüche gegen den Versicherungsnehmer 
auf Dritte zu übertragen.

7.   Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht 
dieser Anspruch auf den Versicherer über, so weit der Versicherer den Schaden 
ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend 
gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht.

   Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses 
Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschrif-
ten zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei 
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt 
der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Lei-
stung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten 
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen der groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 8 Anzeigepflichten und Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
1.   Vor Vertragsabschluss gelten folgende Anzeigepflichten:

  a)  Der Versicherungsnehmer ist bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung verpflichtet, 
dem Versicherer alle ihm bekannten notwendigen Informationen zur Risikoüber-
nahme und die hierfür notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, nach 
denen in Textform gefragt worden ist (Gefahrumstände). Stellt der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer nach dessen Vertragserklärung, aber noch vor Vertragsan-
nahme Fragen zu den Gefahrumständen, ist der Versicherungsnehmer ebenfalls 
zur Anzeige verpflichtet.

  b)  Verletzt der Versicherungsnehmer diese vorvertragliche Anzeigepflicht kann der 
Versicherer von dem Vertrag zurücktreten. Dieses Rücktrittsrecht ist allerdings 
ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das 
Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 

    Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzei-
gepflicht und sein Kündigungsrecht sind jedoch ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherer den Vertrag auch in Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch 
mit anderen Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden 
auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer 
nicht zu vertretenden Anzeigepflichtverletzung ab der laufenden Versicherungs-
periode Vertragsbestandteil. 

    Erhöht sich durch eine solche Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 % oder 
schließt der Versicherer die Gefahrenabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht 
hinzuweisen. 

    Der Versicherer muss die vorstehenden Rechte innerhalb eines Monats geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der Ausübung seiner Rechte die Umstän-
de anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere 
Umstände zur Begründung seiner Erklärung angeben, wenn für diese die vor-
stehend genannte Monatsfrist noch nicht verstrichen ist. 

    Im Fall eines Rücktritts nach Eintritt eines Versicherungsfalls ist der Versicherer 
nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht 
bezieht sich auf einen Umstand, der weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
pflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

    Die Rechte des Versicherers sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

    Die Rechte des Versicherers erlöschen nach Ablauf von fünf Jahren nach Vertrags-
schluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetre-
ten sind. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre. 

  c)  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, 
bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil der Prämie 
zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen 
Vertragsdauer entspricht.

Basler
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2.  Während der Vertragsdauer gelten folgende Obliegenheiten:

  a)  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, seine bestehenden vertraglichen 
 Verpflichtungen aus dem Mietvertrag ordnungsgemäß zu erfüllen.

  b)  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, während der Dauer der Bürgschaft dem 
Versicherer auf Verlangen jederzeit Informationen über seine wirtschaftlichen 
Verhältnisse zu geben und auf Anforderung die hierfür notwendigen Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen.

  c)  Der Versicherer ist berechtigt, jederzeit bestehende Bonitätsinformationen von 
Auskunfteien zu aktualisieren bzw. sich bei Bedarf neue Informationen zu 
beschaffen.

    Verletzt der Versicherungsnehmer eine der unter a) bis c) vereinbarten Obliegen-
heiten, finden die in § 7 Abs. 3 vereinbarten Rechtsfolgen entsprechend Anwen-
dung. Zusätzlich kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, 
 nachdem er von der Verletzung Kenntnis erhalten hat, ohne Einhaltung einer Frist 
 kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder grober 
 Fahrlässigkeit.

3.  Gefahrerhöhung:

  a)  Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Ver-
sicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, 
dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder 
die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

  b)  Tritt nach Abgabe der Vertragserklärungen eine Gefahrerhöhung ein, muss der 
Versicherungsnehmer dem Versicherer diese unverzüglich anzeigen, nachdem er 
von ihr Kenntnis erlangt hat.

  c)  Der Versicherer kann ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen.

    Das Recht des Versicherers zur Vertragsanpassung erlischt, wenn dieses nicht 
innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung 
ausgeübt wird oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrer-
höhung bestanden hat.

§ 9 Ausschluss
   Der Versicherer haftet nicht für Schäden, die durch Krieg, kriegerische Ereignisse, 

terroristische Handlungen, innere Unruhen, Streik, Beschlagnahme, Behinderung der 
Waren- und Zahlungsverkehrs durch höhere Gewalt, Naturkatastrophen oder durch 
Kernenergie verursacht oder mitverursacht worden sind.

§ 10 Änderungen oder Ergänzungen des Versicherungsvertrages
   Änderungen oder Ergänzungen des Versicherungsvertrages gelten nur, soweit sie in 

einem Versicherungsschein festgelegt oder in anderer Form vom Versicherer in Text-
form bestätigt worden sind. Mündliche Abreden haben keine Gültigkeit. Änderungen 
dieser Klausel bedürfen der Textform.

§ 11 Willenserklärungen und Anzeigen
1.   Willenserklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen,  

bedürfen der Textform.

2.   Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht 
mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem 
Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht 
angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des 
Briefes als zugegangen.

§ 12 Anzuwendendes Recht
  Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Basler
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Das Verarbeiten Ihrer personenbezogenen Daten ist wichtige Voraussetzung für das 
Anbieten optimalen Versicherungsschutzes durch uns.

Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns dabei wichtig.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch die Basler Sachversicherungs-AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht 
zustehenden Rechte informieren.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Basler Sachversicherungs-AG
Basler Straße 4
61352 Bad Homburg v.d.Höhe
Telefon 0 61 72 / 125 – 220
E-Mail info@basler.de
www.basler.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der o. g. Adresse mit dem Zusatz – 
Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: Datenschutz@basler.de.

Allgemeines zur Datenverarbeitung
Wir verarbeiten u. a. folgende für den Vertragsabschluss sowie die Vertrags- und Schaden-
abwicklung relevante personenbezogene Daten:

 – Angaben zu Ihrer Person (z. B. Namen, Geburtsdatum)

 – Kontaktdaten (z. B. Adresse, Telefonnummer, Mailadresse)

 – Angaben zur Bankverbindung zur Abwicklung der späteren Zahlungen

 – Versicherungsproduktspezifische Angaben zur Berechnung der

 – Versicherungsprämie

 – Angaben zur Vorversicherung und Vorschäden

In erster Linie werden dabei die von Ihnen übermittelten Angaben und später gegebenen-
falls ergänzenden Angaben aus der Schadenanzeige verarbeitet.

Um Ihnen einen bestmöglichen Service anzubieten und um Sie optimal beraten zu können, 
erhalten wir auch von Dritten personenbezogene Daten, die für den Vertragsabschluss 
erforderlich sind (z. B. Amtsstellen, Vor- und Rückversicherer). Nähere Informationen finden 
Sie unten in diesen Hinweisen.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutz-
rechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die 
„Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versiche-
rungswirtschaft präzisieren.

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur für die Zwecke verwendet, zu welchen 
Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben oder zu denen wir gesetzlich verpflichtet oder 
berechtigt sind.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei 
gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu 
übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese 
Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungs-
stellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versiche-
rungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung auf-
sichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller bestehenden Verträge mit dem Verantwortli-
chen oder einer Gesellschaft, die an einer gemeinsamen Datenverarbeitung teilnimmt 
(hierzu finden Sie unten im Punkt „Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe“ weite-
re Informationen), nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung und zur 
Erfüllung unserer versicherungsvertraglichen Pflichten, beispielsweise zur Beratung hin-
sichtlich einer Vertragsanpassung, Vertragsergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für 
umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche 
und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien 
personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensversi-
cherungsvertrages) erforderlich sind, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung nach Art. 9 
Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO. Diese können Sie an gesonderter Stelle, auf die wir Sie hin-
weisen werden, abgeben. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies 
auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder Dritten zu wahren 
(Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:

 – zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

 –  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der 
Basler Versicherungen und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Mei-
nungsumfragen,

 –  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenana-
lysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten 
können.

Soweit die Durchführung von Werbemaßnahmen nur mit Ihrer Einwilligung möglich ist, 
können Sie diese an gesonderter Stelle, auf die wir Sie hinweisen werden, abgeben.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher 
Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher 
Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 
1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbei-
ten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Rückversicherer:

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen 
(Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an 
einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko 
oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückver-
sicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder 
Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir über-
mitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung unseres Versi-
cherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen erforderlichen Umfang. Nähere Informationen zu eingesetzten Rückversicherern 
können Sie unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern.

Mitversicherer:

Von uns übernommene Risiken versichern wir im Einzelfall gemeinsam mit anderen Versi-
cherern (Mitversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schaden-
daten an einen Mitversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das 
Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, dass der/
die Mitversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der 
Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unter-
stützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den/die Mitversicherer nur soweit dies für die Erfül-
lung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. Nähere Informationen zu eingesetzten 
Mitversicherern können Sie unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern.

Vermittler:

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, 
verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötig-
ten Antrags-, Vertragsund Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese 
Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung 
und Beratung in Ihren Versicherungsund Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. 
Sie erhalten hierzu gesondert weitere Informationen, falls wir Ihre Daten an einen Sie 
betreuenden Vermittler übermitteln.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen 
bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen 
zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren 
Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung 
von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbe-
arbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein 
Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste im Anhang bzw. 
auf unserer Internetseite unter https://www.basler.de/de/ueber-uns/datenschutz.html 
finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil 
externer Dienstleister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht 
nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Übersicht im 
Anhang bzw. auf unserer Internetseite unter https://www.basler.de/de/ueber-uns/daten-
schutz.html entnehmen.

Weitere Empfänger:

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermit-
teln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialver-
sicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

Datenschutzhinweise

Basler
Sachversicherungs-AG
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Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke 
nicht mehr erforderlich sind und keine Archivierungspflichten bestehen. Dabei kann es 
vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprü-
che gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungs-
frist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen 
Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbe-
wahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abga-
benordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn 
Jahren. 

Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichti-
gung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Ein-
schränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen 
bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zustehen. Wir werden sämtliche Ihrer Rechte entsprechend den Vorgaben der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der daten-
schutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie 
aller weiteren maßgeblichen Gesetze beachten.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken 
des Profiling, der statistischen Verarbeitung, der Markt- und Meinungsforschung oder 
der Direktwerbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Ver-
arbeitung allgemein widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe 
ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Daten-
schutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa 
HIS GmbH zur Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklä-
rung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. 
Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. 
Nähere Informationen dazu finden Sie in den beiliegenden Hinweisen zum HIS oder auf 
diesen Websites: www.informa.irfp.de oder www.gdv.de/his.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur Mitnahme eines 
Schadensfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt 
des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür 
erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im 
Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen.

Bonitätsauskünfte
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei der 
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Informationen zur 
Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab, um uns vor Zahlungsausfällen zu 
schützen. Dabei wird Ihr Vorname, Name, Ihre Anschrift sowie Ihr Geburtsdatum übermit-
telt. Die Informationen werden von uns für eine begrenzte Zeit gespeichert, um Ihnen ggf. 
Auskunft darüber geben zu können und das Ergebnis für den Vertragsabschluss oder im 
Rahmen eines Versicherungsfalles zu verwenden. Die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten erfolgt auf Basis des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Sie können der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. Der 
Abschluss eines Versicherungsvertrags ist dann allerdings nicht möglich.

Die Bonitätsauskünfte werden unter strenger Einhaltung der Datenschutzvorschriften mit 
Rücksicht auf Ihre schutzwürdigen Belange durchgeführt.

Weiteres entnehmen Sie bitte der Anlage zu dieser Datenschutzinformation – Datenschutz-
information zur infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden 
gem. Art. 14 DSGVO. Für eine Auskunft über Ihre bei der infoscore Consumer Data GmbH 
gespeicherten personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte direkt an die Auskunftei.

Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch 
die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere 
angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutz-
vorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte Information zu 
unseren Dienstleistern in Drittländern finden Sie hier: https://www.basler.de/de/ueber-
uns/datenschutz.html. Sie können die Informationen auch unter den oben genannten 
Kontaktinformationen anfordern.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung befragen, ent-
scheiden wir vollautomatisiert etwa über das Zustandekommen oder die Kündigung des 
Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden 
Versicherungsprämie. Im Falle der Ablehnung eines Vertragsabschlusses oder der Kündi-
gung des Vertrags auf Basis einer automatisierten Einzelfallentscheidung haben Sie das 
Recht auf eine Überprüfung der Entscheidung durch eine Person, auf Erläuterung der nach 
einer entsprechenden Bewertung getroffenen Entscheidung, zur Darlegung Ihres eigenen 
Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung.

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Vertrag gespeicherten Daten 
(sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen Informationen) entscheiden wir vereinzelt vollau-
tomatisiert über unsere Leistungspflicht. Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen 
auf vom Unternehmen vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung zum Beispiel der folgen-
den Informationen: Fahrzeugwert, Einsatzzweck, Einsatzgebiet oder Alter des Fahrzeugs.

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden und können im 
Falle einer solchen automatisierten Einzelfallentscheidung von uns eine nichtautomatisier-
te Entscheidung im Einzelfall fordern.

Anhang
Unternehmen der Basler Versicherungen in Deutschland, die gemeinsame Datenverarbei-
tungsverfahren nutzen und Ihre Stammdaten (z. B. Name, Anschrift) in gemeinsamen 
Datenbanken verarbeiten

Basler Lebensversicherungs-AG

Basler Sachversicherungs-AG

Basler Financial Services GmbH
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Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei Abschluss eines Versicherungs-
vertrages oder im Rahmen der Schadenbearbeitung Daten zum Versicherungsobjekt (Fahr-
zeugidentifikationsdaten oder Adresse des Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer Person 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) an die informa HIS GmbH 
übermitteln (HIS-Anfrage) können. Die informa HIS GmbH überprüft anhand dieser Daten, 
ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im „Hinweis- und Informations-
system der Versicherungswirtschaft“ (HIS) Informationen gespeichert sind, die auf ein 
erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in einem Versicherungsfall hindeuten können. 
Solche Informationen können nur aufgrund einer früheren Meldung eines Versicherungsun-
ternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), über die Sie ggf. von dem eimelden-
den Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden sind. Daten, die aufgrund 
einer HIS-Einmeldung im HIS gespeichert sind, werden von der informa HIS GmbH an uns, 
das anfragende Versicherungsunternehmen, übermittelt.

Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internetseiten: www.informa-his.de.

Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH
Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verantwortliche das Hinweis- und 
Informationssystem HIS der Versicherungswirtschaft. Sie verarbeitet darin personenbe-
ziehbare Daten, um die Versicherungswirtschaft bei der Bearbeitung von Versicherungsan-
trägen und -schäden zu unterstützen. Es handelt sich bei diesen Daten um Angaben zu 
erhöhten Risiken oder um Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten (z. B. Mehrfachab-
rechnung eines Versicherungsschadens bei verschiedenen Versicherungsunternehmen) 
hindeuten können.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die informa HIS GmbH verarbeitet personebezogene Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 
1 f. DSGVO. Dies ist zulässig, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interes-
sen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfor-
dern, überwiegen.

Die informa HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen über den Abschluss eines Versi-
cherungsvertrages oder über die Regulierung von Schäden. Sie stellt den Versicherungsun-
ternehmen lediglich die Informationen für die diesbezügliche Entscheidungsfindung zur 
Verfügung.

Herkunft der Daten der informa HIS GmbH
Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versicherungsunternehmen, die diese in das 
HIS einmelden.

Kategorien der personenbezogenen Daten
Basierend auf der HIS-Anfrage werden von der informa HIS GmbH – abhängig von der Ver-
sicherungsart bzw. -sparte – die Daten der Anfrage mit den dazu genutzten personenbezo-
genen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) bzw. Informa-
tionen zum Versicherungsobjekt (z. B. Fahrzeug- bzw. Gebäudeinformationen) sowie das 
anfragende Versicherungsunternehmen gespeichert. Bei einer HIS-Einmeldung, über die 
Sie gegebenenfalls von dem Versicherungsunternehmen gesondert informiert werden, 
speichert die informa HIS GmbH erhöhte Risiken oder Auffälligkeiten, die auf Unregelmä-
ßigkeiten hindeuten können, sofern solche Informationen an das HIS gemeldet wurden. In 
der Versicherungssparte Leben können dies z. B. Informationen zu möglichen Erschwernis-
sen (ohne Hinweis auf Gesundheitsdaten) und Versicherungssumme/Rentenhöhe sein. Zu 
Fahrzeugen sind ggf. z. B. Totalschäden, fiktive Abrechnungen oder Auffälligkeiten bei einer 
früheren Schadenmeldung gespeichert. Gebäudebezogene Daten sind Anzahl und Zeit-
raum geltend gemachter Gebäudeschäden.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen mit Sitz in Deutschland sowie 
im Einzelfall im Rahmen von Ermittlungsverfahren staatliche Ermittlungsbehörden.

Dauer der Datenspeicherung
Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Personen gem. Art. 17 Abs. 1 lit. a) 
DSGVO nur für eine bestimmte Zeit.

Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jahren gelöscht.

Für die Speicherfristen bei HIS-Einmeldungen gilt:

 –  Personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum) sowie Fahrzeug- und 
Gebäudedaten werden am Ende des vierten Kalenderjahres nach erstmaliger Spei-
cherung gelöscht. Sofern in dem genannten Zeitraum eine erneute Einmeldung zu 
einer Person erfolgt, führt dies zur Verlängerung der Speicherung der personenbezo-
genen Daten um weitere vier Jahre. Die maximale Speicherdauer beträgt in diesen 
Fällen 10 Jahre.

 –  Daten aus der Versicherungssparte Leben werden bei nicht zustande gekommenen 
Verträgen am Ende des dritten Jahres nach der erstmaligen Speicherung gelöscht

Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung sowie 
auf Einschränkung der Verarbeitung. Diese Rechte nach Art. 15 bis 18 DSGVO können 
gegenüber der informa HIS GmbH unter der unten genannten Adresse geltend gemacht 
werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die für die informa HIS 
GmbH zuständige Aufsichtsbehörde – Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-
Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden – zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von Daten 
an das HIS ist die für das Versicherungsunternehmen zuständige Datenschutzaufsichtsbe-
hörde zuständig.

Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der 
besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, unter der unten genannten Adresse 
widersprochen werden. Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS GmbH zu

Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem Gebäude gespeichert hat und an wen welche 
Daten übermittelt worden sind, teilt Ihnen die informa HIS GmbH dies gerne mit. Sie kön-
nen dort unentgeltlich eine sog. Selbstauskunft anfordern. Wir bitten Sie, zu berücksichti-
gen, dass die informa HIS GmbH aus datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei telefoni-
sche Auskünfte erteilen darf, da eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person am Telefon 
nicht möglich ist. Um einen Missbrauch durch Dritte zu vermeiden, benötigt die informa HIS 
GmbH folgende Angaben von Ihnen:

 –  Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum

 –  Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) sowie ggf. Voranschrif-
ten der letzten fünf Jahre

 –  Ggf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Beifügung einer Kopie der 
Zulassungsbescheinigung I. oder II. zum Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich.

 –  Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten Versicherungsscheins oder 
eines sonstigen Dokuments erforderlich, das das Eigentum belegt (z. B. Kopie des 
Grundbuchauszugs oder Kaufvertrags).

Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises (Vorder- und Rückseite) 
beifügen, erleichtern Sie der informa HIS GmbH die Identifizierung Ihrer Person und vermei-
den damit mögliche Rückfragen. Sie können die Selbstauskunft auch via Internet unter: 
www.infoma-HIS.de/selbstauskunft/ bei der informa HIS GmbH beantragen.

Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauftragten:

informa HIS GmbH
Kreuzberger Ring 68
65205 Wiesbaden
Telefon: 06 11 / 88 08 70 – 0

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS GmbH ist zudem unter der o. a. 
Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder per E-Mail unter folgender Adresse erreichbar:

his-datenschutz@informa.de.

Information über den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH auf Grundlage der 
Art. 13 und 14 DSGVO
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Name und Kontaktdaten der ICD (verantwortliche Stelle) sowie des 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der ICD ist unter der o. a. Anschrift, zu Hd. Abtei-
lung Datenschutz, oder per E-Mail unter: datenschutz@arvato-infoscore.de erreichbar.

Zwecke der Datenverarbeitung der ICD
Die ICD verarbeitet und speichert personenbezogene Daten, um ihren Vertragspartnern 
Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen und juristischen Perso-
nen sowie zur Prüfung der Erreichbarkeit von Personen unter den von diesen angegebenen 
Adressen zu geben. Hierzu werden auch Wahrscheinlichkeits- bzw. Scoringwerte errechnet 
und übermittelt. Solche Auskünfte sind notwendig und erlaubt, um das Zahlungsausfallri-
siko z. B. bei einer Kreditvergabe, beim Rechnungskauf oder bei Abschluss eines Versiche-
rungsvertrages vorab einschätzen zu können. Die Datenverarbeitung und die darauf 
basierenden Auskunftserteilungen der ICD dienen gleichzeitig der Bewahrung der Aus-
kunftsempfänger vor wirtschaftlichen Verlusten und schützen Verbraucher gleichzeitig vor 
der Gefahr der übermäßigen Verschuldung. Die Verarbeitung der Daten erfolgt darüber 
hinaus zur Betrugsprävention, zur Risikosteuerung, zur Festlegung von Zahlarten oder 
Konditionen sowie zur Tarifierung.

Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung der ICD
Die ICD ist ein Auskunfteiunternehmen, das als solches bei der zuständigen Datenschutz-
aufsichtsbehörde gemeldet ist. Die Verarbeitung der Daten durch die ICD erfolgt auf Basis 
einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1a i. V. m. Art. 7 Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) oder auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 f DSGVO, soweit die Verarbeitung zur Wah-
rung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist 
und sofern die Interessen und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, nicht überwiegen. Die ICD stellt ihren Vertragspart-
nern die Informationen nur dann zur Verfügung, wenn eine Einwilligung des Betroffenen 
vorliegt oder von den Vertragspartnern ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall 
glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen zulässig 
ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit wirt-
schaftlichem Risiko gegeben (z. B. Rechnungskauf, Kreditvergabe, Abschluss eines Mobil-
funk-, Festnetz- oder Versicherungsvertrages).

Kategorien der personenbezogenen Daten der ICD
Von der ICD werden personenbezogene Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, 
frühere Anschriften), Informationen zum vertragswidrigen Zahlungsverhalten (siehe auch 
Ziff. 5), zu Schuldnerverzeichniseintragungen, (Privat-) Insolvenzverfahren und zur (Nicht-)
Erreichbarkeit unter der angegebenen Adresse sowie entsprechende Scorewerte verarbei-
tet bzw. gespeichert.

Herkunft der Daten der ICD
Die Daten der ICD stammen aus den amtlichen Insolvenzveröffentlichungen sowie den 
Schuldnerverzeichnissen, die bei den zentralen Vollstreckungsgerichten geführt werden. 
Dazu kommen Informationen von Vertragspartnern der ICD über vertragswidriges Zahlungs-
verhalten basierend auf gerichtlichen sowie außergerichtlichen Inkassomaßnahmen. Dar-
über hinaus werden personenbezogene Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, 
frühere Anschriften) aus den Anfragen von Vertragspartnern der ICD gespeichert.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten der ICD
Empfänger sind ausschließlich Vertragspartner der ICD. Dies sind insbesondere Unterneh-
men, die ein wirtschaftliches Risiko tragen und ihren Sitz im europäischen Wirtschafts-
raum, in Großbritannien und in der Schweiz haben. Es handelt sich dabei im Wesentlichen 
um Versandhandels- bzw. eCommerce-, Telekommunikations- und Versicherungsunterneh-
men, Finanzdienstleister (z. B. Banken, Kreditkartenanbieter), Energieversorgungs- und 
Dienstleistungsunternehmen. Darüber hinaus gehören zu den Vertragspartnern der ICD 
Unternehmen, die Forderungen einziehen, wie etwa Inkassounternehmen, Abrechnungs-
stellen oder Rechtsanwälte.

Dauer der Datenspeicherung der ICD
Die ICD speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Zeit, nämlich solan-
ge, wie deren Speicherung i. S. d. Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO notwendig ist. Die bei ICD zur 
Anwendung kommenden Prüf- und Löschfristen entsprechen einer Selbstvepflichtung 
(Code of Conduct) der im Verband Die Wirtschaftsauskunfteien e. V. zusammengeschlosse-
nen Auskunfteiunternehmen.

 –  Informationen über fällige und unbestrittene Forderungen bleiben gespeichert, so 
lange deren Ausgleich nicht bekannt gegeben wurde; die Erforderlichkeit der fortwäh-
renden Speicherung wird jeweils taggenau nach vier Jahren überprüft. Wird der Aus-
gleich der Forderung bekannt gegeben, erfolgt eine Löschung der personenbezoge-
nen Daten taggenau drei Jahre danach.

 –  Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Vollstreckungsgerichte (Eintra-
gungen nach § 882c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 ZPO) werden taggenau nach drei Jahren 
gelöscht, jedoch vorzeitig, wenn der ICD eine Löschung durch das zentrale Vollstrek-
kungsgericht nachgewiesen wird.

 –  Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder Restschuldbefreiungsver-
fahren werden taggenau drei Jahre nach Beendigung des Insolvenzverfahrens oder 
nach Erteilung oder Versagung der Restschuldbefreiung gelöscht. Informationen über 
die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Masse, die Aufhebung der Siche-
rungsmaßnahmen oder über die Versagung der Restschuldbefreiung werden tagge-
nau nach drei Jahren gelöscht.

 –  Angaben über Anfragen werden spätestens taggenau nach drei Jahren gelöscht.

 –  Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; danach erfolgt die Prüfung 
der Erforderlichkeit der fortwährenden Speicherung für weitere drei Jahre. Danach 
werden sie taggenau gelöscht, sofern nicht zum Zwecke der Identifizierung eine län-
ger währende Speicherung erforderlich ist.

Betroffenenrechte gegenüber der ICD
Jede betroffene Person hat gegenüber der ICD das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, 
das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 
DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, sich an die für die ICD zuständige Aufsichtsbehörde –Der Landes-
datenschutzbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg, Königstr. 10a, 70173 
Stuttgart – zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Ver-
tragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttre-
ten der DSGVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßig-
keit der bis zum Widerruf verarbeiteten personenbezogenen Daten. Nach Art. 21 Abs. 1 
DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation 
der betroffenen Person ergeben, 7 von 8 gegenüber der ICD widersprochen werden. Sofern 
Sie wissen wollen, welche Daten die ICD zu Ihrer Person gespeichert und an wen sie welche 
Daten übermittelt hat, teilt Ihnen die ICD das gerne im Rahmen einer – unentgeltlichen – 
schriftlichen Selbstauskunft mit. Die ICD bittet um Ihr Verständnis, dass sie aus daten-
schutzrechtlichen Gründen keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, da eine eindeu-
tige Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. Um einen Missbrauch des 
Auskunftsrechts durch Dritte zu vermeiden, benötigt die ICD folgende Angaben von Ihnen: 
Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum, Aktuelle Anschrift (Straße, Haus-
nummer, Postleitzahl und Ort), ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre (dies dient der 
Vollständigkeit der zu erteilenden Auskunft) Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie 
Ihres Ausweises beifügen, erleichtern Sie der ICD die Identifizierung Ihrer Person und ver-
meiden damit mögliche Rückfragen. Sie können die Selbstauskunft auch via Internet unter 
https://www.arvato.com/finance/de/verbraucher/selbstauskunft/selbstauskunft-anfor-
dern.html beantragen.

Profilbildung/Profiling/Scoring
Die ICD-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte ergänzt werden. Beim Scoring der ICD 
wird anhand von Informationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Prognose 
insbesondere über Zahlungswahrscheinlichkeiten erstellt. Das Scoring basiert primär auf 
Basis der zu einer betroffenen Person bei der ICD gespeicherten Informationen. Anhand 
dieser Daten, von adressbezogenen Daten sowie von Anschriftendaten erfolgt auf Basis 
mathematischstatistischer Verfahren (insbes. Verfahren der logistischen Regression) eine 
Zuordnung zu Personengruppen, die in der Vergangenheit ähnliches Zahlungsverhalten 
aufwiesen.

Folgende Datenarten werden bei der ICD für das Scoring verwendet, wobei nicht jede 
Datenart auch in jede einzelne Berechnung mit einfließt: Daten zum vertragswidrigen Zah-
lungsverhalten (siehe Ziff. 4. u. 5.), zu Schuldnerverzeichnis-Eintragungen und Insolvenz-
verfahren (siehe Ziff. 4. u. 5.), Geschlecht und Alter der Person, adressbezogene Daten 
(Bekanntsein des Namens bzw. des Haushalts an der Adresse, Anzahl bekannter Personen 
im Haushalt (Haushaltsstruktur), Bekanntsein der Adresse), Anschriftendaten (Informatio-
nen zu vertragswidrigem Zahlungsverhalten in Ihrem Wohnumfeld (Straße/Haus)), Daten 
aus Anfragen von Vertragspartnern der ICD. Besondere Kategorien von Daten i. S. d. Art. 9 
DSGVO (z. B. Angaben zur Staatsangehörigkeit, ethnischen Herkunft oder zu politischen 
oder religiösen Einstellungen) werden von ICD weder gespeichert noch bei der Berechnung 
von Wahrscheinlichkeitswerten berücksichtigt. Auch die Geltendmachung von Rechten 
nach der DSGVO, also z. B. die Einsichtnahme in die bei der ICD gespeicherten Informatio-
nen nach Art. 15 DSGVO, hat keinen Einfluss auf das Scoring. Die ICD selbst trifft keine 
Entscheidungen über den Abschluss eines Rechtsgeschäfts oder dessen Rahmenbedin-
gungen (wie z. B. angebotene Zahlarten), sie unterstützt die ihr angeschlossenen Vertrags-
partner lediglich mit ihren Informationen bei der diesbezüglichen Entscheidungsfindung. 
Die Risikoeinschätzung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit sowie die darauf basierende 
Entscheidung erfolgt allein durch Ihren Geschäftspartner.

Information gem. Art 14 EU-DSGVO über die infoscore Consumer Data GmbH („ICD“)
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Damit Sie von uns oder den anderen Unternehmen unserer Gruppe, die an einer gemeinsa-
men Datenverarbeitung teilnehmen sowie zuständigen Außendienstmitarbeitern in allen 
Fragen der Finanzdienstleistungen (z. B. Versicherungen, Bauspar- und Baufinanzierungs-
produkte, Fonds- und andere Finanzanlagen) umfassend beraten werden können, erklären 
Sie sich mit Ihrer Unterschrift unter dem Versicherungsantrag damit einverstanden, dass 
wir den betreffenden Unternehmen bzw. deren zuständigen Außendienstmitarbeitern die 
für die Kontaktaufnahme und Durchführung der Beratung erforderlichen Angaben zur dor-
tigen Datenverarbeitung und Nutzung übermiteln.

Übermittelt werden dürfen (einzelne Datenkategorien können gestrichen werden):

 1.  Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf oder vergleich-
bare Daten)

 2.  Vertragsdaten (Versicherungsdauer, Versicherungssumme, versichertes Risiko, 
Leistungsumfang, Risikoorte oder vergleichbare Daten)

In diesem Rahmen entbinden Sie uns zugleich von unserer Verschwiegenheitspflicht.

Mit Ihrer Unterschrift unter dem Versicherungsantrag erklären Sie sich außerdem damit 
einverstanden, dass die betreffenden Unternehmen die erhaltenen Daten zur Markt- und 
Meinungsforschung nutzen dürfen.

Die vorstehenden Erklärungen sind freiwillig und können ohne Einfluss auf den Versiche-
rungsvertrag jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.

Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten zur Beratung (Werbeeinwilligung)
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SEPA-Lastschriftmandat

Zahlungsempfänger:
Basler Service GmbH Gläubiger ID: DE50ZZZ00000018469

Basler Service GmbH
Harburgerstr. 13
95444 Bayreuth

Antwort per Fax:
0800 / 400 820 02

Mandatsreferenznummer: Ihre Mandatsreferenznummer erhalten Sie von uns mit der nächsten Korrespondenz.

Ich ermächtige/Wir ermächtigen die genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von den Zahlungsempfängern auf mein/unser Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Der SEPA-Lastschrifteinzug wird nach Änderung des Betrages oder der Fälligkeit spätestens einen Kalendertag im Voraus angekündigt.

Angaben zum Kontoinhaber

Vertrag Nr.

Versicherungsnehmer = Kontoinhaber

Wichtig: Das Mandat ist nur mit Datum und Unterschrift gültig!

Nachname/Firma

Vorname

Straße

Wohnort

Kreditinstitut

IBAN

Haus-Nr.

BIC

Vorwahl Telefon-Nr.Telefonnummer für evtl. Rückfragen

Ort und Datum Unterschrift des Kontoinhabers

7

PLZ

7

Basler Service GmbH
Am Pfaffenfleck 15
95448 Bayreuth

07.20


